GROUP

FRKLARUNG ZUR
UNTERNEHMENS-
FUHRUNG

nach 8 289f und 8 315d HGB




In der Erkldrung zur Unternehmensfiihrung gemaf § 289f
HGB und § 315d HGB sowie gemald Grundsatz 23 des Deut-
schen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom
28. April 2022 berichten der Vorstand und der Aufsichtsrat
der AUTO1 Group SE (nachfolgend auch: ,Gesellschaft”) fur
das Geschaftsjahr 2025 nachstehend Uber die Prinzipien der
Unternehmensfiihrung und Uber die Corporate Governance
der Gesellschaft. Die Erklarung beinhaltet, neben der Ent-
sprechenserkldrung gemaR & 161 AktG, relevante Angaben
zu Unternehmensfuhrungspraktiken, der Zusammensetzung
und Arbeitsweise des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie
der Ausschisse des Aufsichtsrats. Die Erklarung zur Unter-
nehmensfihrung gemal § 289f HGB und § 315d HGB ist zu-
gleich Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts.

Die Erklarung zur Unternehmensfihrung ist auf der Internet-
seite der Gesellschaft im Bereich ,Investor Relations” unter
dem Menupunkt ,,Corporate Governance” unter https://ir.au-
toT-group.com/de/corporate-governance verodffentlicht.

Entsprechenserklarung
zum Deutschen Corporate
Governance Kodex gemafd
§ 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der AUTO1 Group SE mit Sitz in
Munchen (die ,Gesellschaft”) erklaren, dass die Gesellschaft
seit Abgabe der letzten Entsprechenserklarung vom 25. Fe-
bruar 2025 den vom Bundesministerium der Justiz und far
Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers
bekannt gemachten Empfehlungen der ,Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance Kodex" (DCGK) in der
Fassung vom 28. April 2022 mit folgender Ausnahme ent-
sprochen hat:

Empfehlung F.2 des DCGK - Berichterstattung: Im Hinblick
auf KonzernabschlUsse, Konzernlageberichte sowie ge-
setzlich oder bdrsenrechtlich vorgeschriebene Zwischen-
berichte - mit Ausnahme der Quartalsmitteilungen - hat
die Gesellschaft in Abweichung von der Empfehlung F.2
des DCGK entschieden, die vorgenannten Finanzinforma-
tionen innerhalb der gesetzlichen bzw. bdrsenrechtlich
vorgegebenen Fristen zu veroffentlichen. Die Gesellschaft
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ist der Auffassung, dass die Veréffentlichung innerhalb
solcher Fristen fur die Informationsinteressen der Anle-
ger, Glaubiger und anderer Stakeholder sowie der Offent-
lichkeit ausreichend ist. Die bdrsenrechtlich vorgeschrie-
benen Quartalsmitteilungen wurden hingegen innerhalb
der in der Empfehlung F.2 des DCGK vorgesehenen Frist
veroffentlicht.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft erklaren ferner,
dass die Gesellschaft kiinftig den Empfehlungen des DCGKin
der Fassung vom 28. April 2022 mit der vorgenannten Aus-
nahme entsprechen wird; die Gesellschaft beabsichtigt aller-
dings, die Konzernabschllisse und Konzernlageberichte flr
das am 31. Dezember 2025 endende und die folgenden Ge-
schaftsjahre innerhalb der in der Empfehlung F.2 des DCGK
vorgesehenen Frist zu veréffentlichen. Die gesetzlich bzw.
bdrsenrechtlich vorgeschriebenen Halbjahresfinanzberichte
sollen dagegen aus den vorgenannten Grunden weiterhin in-
nerhalb der gesetzlichen bzw. bérsenrechtlich vorgegebenen
Frist veroffentlicht werden.

Im Zweifel geht die deutsche Sprachfassung vor.
Berlin, im Februar 2026
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der AUTO1 Group SE

Die Entsprechenserklarung ist auf der Internetseite der Ge-
sellschaft im Bereich ,Investor Relations” unter dem Menui-
punkt ,Corporate Governance” unter https://ir.autol-group.
com/de/corporate-governance verdffentlicht.

Vergutungsbericht

Der Vergltungsbericht fir das Geschaftsjahr 2025 und der
Vermerk des Abschlussprufers gemaR § 162 AktG, das gel-
tende und von der Hauptversammlung am 4. Juni 2025 ge-
billigte Vergutungssystem fur die Vorstandsmitglieder geman
§ 87a Absatz 1 und 2 Satz 1 AktG und der letzte Vergltungs-
beschluss der Hauptversammlung fir die Aufsichtsratsmit-
glieder gemaR § 113 Absatz 3 AktG vom 9. Juni 2022 werden
auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich ,Investor
Relations” unter dem Menupunkt ,Corporate Governance”
unter https://ir.auto1-group.com/de/corporate-governance ver-
offentlicht.


https://ir.auto1-group.com/de/corporate-governance veröffentlicht
https://ir.auto1-group.com/de/corporate-governance veröffentlicht
https://ir.auto1-group.com/de/corporate-governance
https://ir.auto1-group.com/de/corporate-governance
https://ir.auto1-group.com/de/corporate-governance

Relevante Angaben zu
Unternehmens-
fuhrungspraktiken

Die Unternehmensfiuhrung der AUTO1 Group, d.h. des Kon-
zerns, dessen oberste Muttergesellschaft die AUTO1 Group
SE ist, bestimmt sich durch die anwendbaren gesetzlichen
Vorschriften sowie die Uber die gesetzlichen Anforderungen
hinausgehenden internen Unternehmensrichtlinien, welche
auf verantwortungsbewussten, wertorientierten und trans-
parenten Grundsatzen beruhen. Die AUTO1 Group bertick-
sichtigt bei der Unternehmensfihrung auBerdem die Emp-
fehlungen der ,Regierungskommission Deutscher Corporate
Governance Kodex" (DCGK).

Das bedeutet, dass die Grundlage des Unternehmenserfolgs
der AUTO1 Group auf das rechtmaRige und verantwortungs-
bewusste Handeln aller Mitarbeiter und Fihrungskrafte auf
der einen Seite sowie auf gegenseitigem Respekt und Vertrau-
en auf der anderen Seite basiert. Alle Mitarbeiter der AUTO1
Group sind entsprechend des geltenden Code of Conduct zu
einem risikobewussten und eigenverantwortlichen Handeln
und integrem Verhalten verpflichtet. Der Code of Conduct
fasst die wesentlichen Richt- und Leitlinien zusammen und
beinhaltet dariber hinaus die von jedem Mitarbeiter zu
beachtenden moralischen und rechtlichen Standards der
AUTO1 Group. Ferner besagt der Code of Conduct, dass die
AUTO1 Group bei ihren Geschaften weder Korruption noch
Bestechung akzeptiert. Dieser Standard wird in der Anti-Kor-
ruptions- und Bestechungsrichtlinie festgehalten, die sowohl
die Werte der AUTO1 Group als auch alle geltenden Gesetze
und international anerkannten Grundsatze gegen Korrup-
tion und Bestechung widerspiegelt. DarUber hinaus bekennt
und verpflichtet sich die AUTO1 Group zur Achtung und
Wahrung der Menschenrechte und zum Schutz der Umwelt.
Diese Grundsatze sind in der Richtlinie zu Menschenrechten
und Arbeitsbedingungen der AUTO1 Group festgeschrieben,
die die Werte und hohen Standards der AUTO1 Group so-
wie die Vorgaben aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz (LkSG) unterstreicht. Die Anti-Korruptions- und Beste-
chungsrichtlinie und die Richtlinie zu Menschenrechten und
Arbeitsbedingungen gelten ausnahmslos fur alle Mitarbeiter,
Freelancer und/oder jede andere Person, die im Namen der
AUTO1 Group auftreten.
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Der Code of Conduct, die Anti-Korruptions- und Bestechungs-
richtlinie sowie die Richtlinie zu Menschenrechten und Ar-
beitsbedingungen sind auf der Internetseite der Gesellschaft
im Bereich ,Investor Relations” unter dem Menupunkt ,Cor-
porate Governance" unter https://ir.autol-group.com/corpora-
te-governance verdffentlicht.

Den Grundsatzen einer guten Corporate Governance wird
ein hoher Stellenwert beigemessen. Zur Starkung einer guten
Corporate Governance verfigt die AUTO1 Group Uber ver-
schiedene Einrichtungen, insbesondere ein Compliance-Te-
am, ein rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem
(IKS) sowie ein umfassendes Risikomanagementsystem (RMS)
mit RisikoUberwachung als Bestandteil, welche auch nach-
haltigkeitsbezogene Ziele abdecken.

Die prozessunabhiangige Uberwachung des implementierten
IKS und des RMS wird durch die interne Revision der AUTO1
Group wahrgenommen. Im Rahmen ihrer risikoorientier-
ten Prufungsplanung beurteilt sie die Angemessenheit und
Wirksamkeit der implementierten Governance-Prozesse und
-Systeme.

Der Vorstand und der Prifungsausschuss werden regelmafiig
Uber die Prufungen der internen Revision, die Ergebnisse der
IKS- bzw. RMS-Prifungen und der Chancen- und Risikoinven-
tur sowie deren Weiterentwicklungen informiert.

Weitere Einzelheiten des IKS und des RMS sind im zusam-
mengefassten Lagebericht beschrieben. Im Rahmen seiner
Uberwachungstétigkeit liegen dem Vorstand keine Informa-
tionen vor, die gegen die Angemessenheit und Wirksamkeit
des implementierten IKS und des RMS im Zeitraum vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sprechen.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der MaBnahmen in Bezug
auf Nachhaltigkeit, Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange,
Sozialbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die
Bekdampfung von Korruption und Bestechung und weitere
relevante Themen werden im nichtfinanziellen Bericht (ESG
Report) der Gesellschaft veréffentlicht. Der nichtfinanzielle
Bericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich
~Investor Relations"” unter dem Menupunkt, Corporate Gover-
nance” unter https://ir.auto1-group.com/corporate-governance
verdffentlicht.

Im Einzelnen stellt sich die Unternehmensfihrung der AUTO1
Group wie folgt dar:


https://ir.auto1-group.com/corporate-governance
https://ir.auto1-group.com/corporate-governance
https://ir.auto1-group.com/corporate-governance

Arbeitsweise von Vorstand
und Aufsichtsrat

Die Gesellschaft ist eine europdische Aktiengesellschaft (So-
cietas Europaea (SE)) mit Sitz in Mlinchen. Sie hat gemaf Art.
38 lit. b) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2021 des Rates vom
8. Oktober 2001 Uber das Statut der Europaischen Gesell-
schaft (SE) (,SE-VO") ein dualistisches System bestehend aus
dem Vorstand als Leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als
Uberwachungsorgan. Die AUTO1 Group SE unterliegt als SE
mit Sitz in Deutschland den Regelungen der SE-VO und den
Regelungen des deutschen SE-AusflUhrungsgesetzes (SEAG)
sowie weiterhin dem deutschen Aktienrecht und den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches. Vorstand und Aufsichts-
rat arbeiten vertrauensvoll zum Wohle der Gesellschaft zu-
sammen und tauschen sich regelmaRig aus. Der Vorstand ist
das Leitungsorgan, ihm obliegt die Leitung und Geschaftsfuh-
rung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat ist das Kontroll- und
Uberwachungsorgan der Gesellschaft, das den Vorstand bei
der FUhrung der Geschafte berat und Uberwacht.

Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung
nach MaRRgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung
der Gesellschaft (,Satzung”) und der Geschaftsordnung des
Vorstands, die der Aufsichtsrat in der fur das Geschaftsjahr
2025 anwendbaren Fassung am 23. Januar 2021 beschlossen
und am 14. September 2021, am 25. Februar 2025 und am
18. Dezember 2025 gedndert hat (,Geschaftsordnung des
Vorstands”). Bei seiner Geschaftsfihrung berucksichtigt der
Vorstand ferner die Empfehlungen des DCGK. Der Vorstand
ist dem Unternehmensinteresse, insbesondere der Steige-
rung des nachhaltigen Unternehmenswertes, verpflichtet.
Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des
Unternehmens, stimmt diese regelmafig mit dem Aufsichts-
rat ab und sorgt fir ihre Umsetzung. In der Unternehmens-
strategie werden neben den langfristigen wirtschaftlichen
Zielen auch 6kologische und soziale Ziele angemessen be-
ricksichtigt. Die Unternehmensplanung umfasst entspre-
chende finanzielle und nachhaltigkeitsbezogene Ziele. Der
Vorstand richtet ein angemessenes Risikomanagement und
ein an der Risikolage des Unternehmens ausgerichtetes Com-
pliance Management System ein. Der Vorstand berichtet dem
Aufsichtsrat regelmaRig, zeitnah und umfassend, sowohl in
den regularen Sitzungen als auch bei Bedarf auBerhalb von
Sitzungen. Er nimmt die Leitungsaufgabe als Kollegialorgan
- jedoch mit individueller Ressortzuweisung an die einzel-
nen Vorstandsmitglieder - wahr. Ungeachtet der Gesamt-
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verantwortung des Vorstands fur die Geschaftsfuhrung fih-
ren die beiden Vorstandsmitglieder die ihnen zugewiesenen
Ressorts im Rahmen der Vorstandsbeschlusse in eigener
Verantwortung. Die Geschaftsverteilung zwischen den Vor-
standsmitgliedern ergibt sich aus der Geschaftsordnung des
Vorstands. Danach waren die beiden Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft im Geschaftsjahr 2025 fur die folgenden Res-
sorts verantwortlich:
Christian Bertermann (Vorstandsvorsitzender, CEO):

Strategy,

Communications,

Human Resources / People,

Marketing,

Product,

Purchasing,

Retail,

Sales,

Operations,

Technology,

Production,

Logistics,

Procurement.

Markus Boser (CFO bis 31. Dezember 2025); Christian Wallen-
tin (CFO seit 1. Januar 2026)

Legal,

Accounting,

Corporate Finance,

Tax,

Treasury,

Compliance (incl. AML) & ESG,

Risk Management & Internal Audit,

Financial Planning & Analysis,



Financial Technology,

Investor Relations.

Die Geschaftsordnung des Vorstands regelt die Arbeit des
Vorstands im Detail. 8 2 Abs. 7 der Geschaftsordnung des
Vorstands sieht vor, dass die folgenden Fragen durch den
Gesamtvorstand entschieden werden:

Soweit gesetzlich erforderlich, die Erstellung des Jahres-
abschlusses, des Konzernjahresabschlusses, des Lagebe-
richts und des Konzernlageberichts.

Die Einberufung der Hauptversammlung, die Beschluss-
vorschlage und tber Vorlagen nach 8 119 Abs. 2 AktG.

MaRBnahmen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats be-
durfen.

Grundlegende Fragen zu Organisation, Geschaftspolitik
und Planung im Sinne von § 90 Abs. 1 Nr. 1 AktG.

MaRnahmen zur Implementierung und Kontrolle eines
Uberwachungssystems im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG.

Entsprechenserklarung gem. 8 161 AktG.

Angelegenheiten, die ein Vorstandsmitglied zur Entschei-
dung dem Gesamtvorstand vorlegt.

Alle Angelegenheiten, die nicht bereits durch den Ge-
schaftsverteilungsplan der Geschaftsordnung des Vor-
stands dem Verantwortungsbereich eines bestimmten
Vorstandsmitglieds zugewiesen sind.

Die Berichterstattung an den Aufsichtsrat sowie die Zwi-
schenberichterstattung und die vierteljahrliche Bericht-
erstattung der Gesellschaft.

Einfahrung, Anderung und/oder Aufhebung von fiir alle
Mitarbeiter der AUTO1 Gruppe geltenden und relevanten
unternehmensinternen Richtlinien.

Des Weiteren sehen die Geschaftsordnung des Vorstands
und die Satzung vor, dass bestimmte Geschafte von grund-
legender Bedeutung der vorherigen Zustimmung des Auf-
sichtsrats beddrfen.

Sitzungen des Vorstands finden in der Regel einmal wéchent-
lich statt und der Vorstand beschlieRt gemal3 § 7 Abs. 4 der
Satzung der Gesellschaft grundsatzlich mit der einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei dem Vorsit-
zenden des Vorstands im Falle der Stimmengleichheit ein
Stichentscheidsrecht zusteht. Der Vorstand berichtet dem
Aufsichtsrat regelmalig, zeitnah und umfassend, sowohl
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in den reguldren Sitzungen als auch bei Bedarf aul3erhalb
von Sitzungen zur Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft und des Konzerns sowie zu Fragen des Risiko-
managements und der innerbetrieblichen Kontrollsysteme.

Der Aufsichtsrat Uberwacht den Vorstand kontinuierlich und
beratihn bei allen fur die Gesellschaft wesentlichen Belangen.
Er arbeitet mit dem Vorstand zum Wohle der Gesellschaft
vertrauensvoll zusammen und ist in alle Entscheidungen
von grundsatzlicher Bedeutung eingebunden. Die Aufgaben
und Rechte des Aufsichtsrats werden durch die gesetzlichen
Bestimmungen, die Satzung, die Geschaftsordnung fur den
Aufsichtsrat vom 23. Januar 2021, zuletzt gedndert am 9. Juni
2022 (,Geschéaftsordnung des Aufsichtsrats”) sowie die Ge-
schaftsordnung des Vorstands bestimmt. Er bestellt die Mit-
glieder des Vorstands und ist flr ihre etwaige Abberufung
zustandig. Daruber hinaus sorgt der Aufsichtsrat gemeinsam
mit dem Vorstand fur eine langfristige Nachfolgeplanung des
Vorstands, indem sich der Aufsichtsrat friihzeitig im Vorfeld
einer anstehenden Verlangerung der Vorstandsanstellungs-
vertrage hierlber mit den Mitgliedern des Vorstands aus-
tauscht. Die Arbeit des Aufsichtsrats findet sowohlim Plenum
als auch in den Ausschussen statt. Die Arbeit der Ausschisse
soll die Effizienz der Aufsichtsratstatigkeit steigern. Die Aus-
schussvorsitzenden berichten dem Plenum des Aufsichtsrats
regelmaRig Gber die Arbeit des jeweiligen Ausschusses. Laut
seiner Geschaftsordnung (8 5 Abs. 1 S. 1) muss der Aufsichts-
rat mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten.
Im Ubrigen halt er Sitzungen ab, sofern das Interesse der
Gesellschaft dies erfordert. Fur das Kalenderjahr 2026 sind
derzeit sechs (6) Aufsichtsratssitzungen geplant.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemals 8 9 Abs. 1
der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern, die von
der Hauptversammlung gewahlt wurden. Im Geschaftsjahr
2025 gehorten Herr Hakan Kog, Herr Lars Santelmann, Frau
Sylvie Mutschler-von Specht, Frau Martine Gorce Momboisse,
Frau Anne Claudia Frese sowie Herr Christian Miele dem Auf-
sichtsrat der Gesellschaft an. Personelle Veranderungen gab
es im Aufsichtsrat im Geschaftsjahr 2025 nicht. Die reguldren
Amtszeiten der vorgenannten zum 31. Dezember 2025 amtie-
renden Aufsichtsratsmitglieder wurden im Rahmen der Wahl
durch die Hauptversammlung fir die jeweiligen Mitglieder
wie folgt festgelegt:



Mitglied des Aufsichtsrats

Erste Wahl zum Aufsichtsrat
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Ende der aktuellen Amtszeit (jeweils
bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung des u.g. Jahres)

Hakan Kog 2020 2028
Lars Santelmann 2022 2026
Sylvie Mutschler-von Specht 2021 2026
Martine Gorce Momboisse 2023 2026
Anne Claudia Frese 2024 2027
Christian Miele 2024 2027

Der Aufsichtsrat soll insgesamt Uber die Kompetenzen ver-
flgen, die angesichts der Aktivitaten der AUTO1 Group als
wesentlich erachtet werden. Hierzu gehdren insbesondere
Erfahrungen und Kenntnisse

in der FUhrung eines international tatigen Unternehmens;

auf den Gebieten des E-Commerce/ Online-Handels sowie
des Handels mit Kraftfahrzeugen;

im Marketing und Branding;
auf dem Gebiet Human Resources;
auf dem Gebiet der Finanz- und Kapitalmarkte;

auf dem Gebiet der Corporate Governance und der Com-
pliance;

im Risiko-Management, Controlling und in der internen
Revision;

im Rechnungswesen und in der Rechnungslegung;
in der Abschlussprifung; und

auf den Gebieten Environmental, Social und Governance
(ESG) sowie Nachhaltigkeit, insbesondere Umweltbelange.

In Ansehung der Anforderungen des 8 100 Abs. 5 und § 107
Abs. 4 Satz 3 AktG muss mindestens ein Mitglied des Auf-
sichtsrats und des Prufungs- und Risikoausschusses tUber
Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und min-
destens ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats und des Pru-
fungs- und Risikoausschusses Uber Sachverstand auf dem
Gebiet Abschlussprufung verfiigen und die Aufsichtsratsmit-
glieder missen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem
die Gesellschaft tatig ist, vertraut sein. Gemafl3 Empfehlung
D.3 Satz 1 DCGK sollen der Sachverstand auf dem Gebiet
Rechnungslegung in besonderen Kenntnissen und Erfahrun-
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gen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsatzen
und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme und
der Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprufung in be-
sonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der Abschlusspri-
fung bestehen. Zur Rechnungslegung und Abschlussprifung
gehoren auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung und de-
ren Prafung. Der Vorsitzende des Prufungsausschusses soll
zumindest auf einem der beiden Gebiete entsprechend sach-
verstandig sein (Empfehlung D.3 Satz 2 und 3 DCGK).

Der Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils zum
31. Dezember 2025 wird im Folgenden in Form einer Quali-
fikationsmatrix offengelegt.



AUTO GROUP
Sachverstand
inden
Bereichen Sachverstand
Rechnungswe- im Bereich
Fuhrungserfah- Risiko- senund Abschluss- ESG/ Nachhal-
rung betreffend Ecommerce/ Management/  Rechnungsle- prifung auch  tigkeit mit
ein Online - Corporate Controlling/ gung, auchim im Sinne von Schwerpunkt
internationales  Handel/ Marketing & Human Finanz- und Governance interne Sinne von 8 100 §100Abs. 5 Umweltbe-
Unternehmen  KFZ-Handel Branding Resources Kapitalmarkte & Compliance Revision Abs. 5 AktG AktG lange
Hakan Kog + + + + + + + + i+ o
Lars Santelmann + + + + + + + + + +
Sylvie Mutschler-
von Specht + + + + + + +
Martine Gorce
Momboisse + ° + + + +
Anne Claudia
Frese + + + + + + + +
Christian Miele = + + + + + + +

Dem Aufsichtsrat soll nach den Empfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex eine seiner Einschatzung nach
angemessene Anzahl unabhangiger Anteilseignervertreter
angehdren. Nach Einschatzung des Aufsichtsrats sind samt-
liche seiner Mitglieder in diesem Sinne als unabhangig an-
zusehen.

Der Aufsichtsrat verflugte im Geschaftsjahr 2025 Uber ins-
gesamt vier Ausschusse: den Prifungs- und Risikoausschuss
(,Prufungsausschuss”), den Prasidial- und Nominierungsaus-
schuss (,Prasidialausschuss”), den ESG Ausschuss und den
Marketing- und Brandingausschuss (,Marketing Ausschuss”).

Der Prufungsausschuss hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

Priifung der Rechnungslegung, Uberwachung des Rech-
nungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen
Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des
internen Revisionssystems sowie der Abschlussprifung,
insbesondere der Auswahl und der Unabhangigkeit des
Abschlussprufers, der Qualitat der Abschlussprifung und
der vom Abschlussprufer zusatzlich erbrachten Leistun-
gen, und der Compliance;

Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrates im

Zusammenhang mit (i) dem Jahres- und Konzernabschluss
und (ii) dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats an die
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Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprifers,

Besprechung der unterjahrigen Finanzberichterstattung
mit dem Vorstand und ggf. dem Abschlussprufer;

Beauftragung des Abschlussprifers und Zusammenarbeit
mit dem Abschlussprufer.

Mitglieder des aus drei Personen bestehenden Prifungsaus-
schusses waren im Geschaftsjahr 2025 Lars Santelmann als
Vorsitzender sowie Hakan Kog und Christian Miele als weitere
Mitglieder.

Lars Santelmann, Hakan Ko¢ und Christian Miele verflgen
Uber Sachverstand in den Bereichen Rechnungslegung und
Abschlussprifung im Sinne der 88 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 Satz
3 AktG.

Lars Santelmann war viele Jahre Mitglied des Vorstands der
Volkswagen Financial Services AG und zuletzt als deren Vor-
standsvorsitzender tatig. Als Vorstandsvorsitzender war
Lars Santelmann sowohl fir die Einhaltung der Vorschriften
zur Rechnungslegung als auch fir die Prifung der Jahres-
abschlisse und anderer relevanter Finanzdokumente ver-
antwortlich. Ferner musste er sich in dieser Position mit den
zunehmend wichtiger werdenden Aspekten der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung auseinandersetzen. Aufgrund der
vorgenannten Tatigkeit bringt Lars Santelmann umfassende
Kenntnisse und Erfahrungen sowohl in der Anwendung von
Rechnungslegungsgrundsatzen und internen Kontroll- und
Risikomanagementsystemen als auch in der Abschlusspru-
fung sowie ferner in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
und deren Prifung mit.



Hakan Kog ist Mitgriinder der AUTO1 Gruppe und war fir
mehrere Jahre als deren Co-CEO tatig, bevor er 2020 in den
Aufsichtsrat der Gesellschaft wechselte. Seit gut drei Jahren
ist Hakan Kog¢ CEO der 1GLOBAL Unternehmensgruppe, die
er ebenfalls mitgrindete. Als Co-CEO der AUTO1 Gruppe bzw.
CEO von 1GLOBAL war bzw. ist Hakan Kog flr die Steuerung
eines global agierenden Unternehmens verantwortlich, was
ihm tiefe Einblicke in die Ablaufe und Anforderungen an
eine transparente Rechnungslegung und ordnungsgemalle
Abschlussprufung verschaffte. Durch seine langjahrige Er-
fahrung in der Leitung von Unternehmen hat Hakan Kog fer-
ner umfangreiche Kenntnisse in der Berichterstattung Uber
nachhaltigkeitsrelevante Themen erworben. Daher verfiigt
auch Hakan Kog Uber besondere Kenntnisse und Erfahrungen
in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsatzen und
internen Kontroll- und Risikomanagementsystemen, in der
Abschlussprifung sowie in der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, einschliel3lich deren Prifung.

Christian Miele arbeitete in unterschiedlichen Positionen
des Senior Management mehrerer Unternehmen, bevor er
Partner von Headline wurde, einem Venture Capital Unter-
nehmen, das insbesondere in Tech- und Software Start-ups
investiert. In seiner Rolle als Partner bei Headline war und ist
er regelmaRig mit den finanziellen Aspekten von Unterneh-
mensgrindungen und -entwicklungen konfrontiert, was ihm
umfangreiche Einblicke in die Anforderungen der Rechnungs-
legung und Abschlussprufung verschafft hat. Auch Christian
Miele erfullt daher die von Empfehlung D.3 Satz 1 DCGK auf-
gestellten Anforderungen an den Sachverstand auf den Ge-
bieten Rechnungslegung und Abschlussprifung.

Vor diesem Hintergrund verfligen samtliche drei Mitglieder
des Prufungssausschusses Uber Sachverstand auf den Ge-
bieten Rechnungslegung und Abschlussprifung.

Der Prasidialausschuss berat tber Schwerpunktthemen und
bereitet Beschllsse des Aufsichtsrats vor, insbesondere tber
folgende Angelegenheiten:

Beschlisse des Aufsichtsrats Uber die Ziele seiner Zusam-
mensetzung und das Kompetenzprofil;

Vorbereitung der Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats und
seiner Ausschusse;

BeschlUsse des Aufsichtsrats Uber die Auswahl, Bestellung
und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie den Ab-
schluss, die Anderung und Beendigung ihrer Dienstver-
trage einschlieBlich Vergitung;

ERKLARUNG ZUR UNTERNEHMENSFUHRUNG

ajie) | GROUP

Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats gem.
§ 87aund § 162 AktG.

In seiner Funktion als Nominierungsausschuss benennt der
Prasidialausschuss ferner dem Aufsichtsrat geeignete Kandi-
daten fur dessen Vorschldge an die Hauptversammlung zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und bereitet die entspre-
chenden Beschlussfassungen des Aufsichtsrats vor.

Mitglieder des Prasidialausschusses, der aus drei Personen
besteht, waren im Geschéftsjahr 2025 Hakan Kog als Vor-
sitzender sowie Lars Santelmann und Sylvie Mutschler-von
Specht als weitere Mitglieder.

Der ESG Ausschuss hat insbesondere folgende Aufgaben:

Uberwachung und Beratung des Vorstands in Bezug auf
die Themengebiete Umwelt, Soziales sowie Unterneh-
mensfihrung (,ESG Angelegenheiten”);

Uberwachung der MaRnahmen des Vorstands zur Um-
setzung von ESG Angelegenheiten und Einrichtung eines
Uberwachungssystems fiir ESG Angelegenheiten, soweit
dies als notwendig erachtet wird.

Mitglieder des aus drei Personen bestehenden ESG Ausschus-
ses waren im Geschaftsjahr 2025 Sylvie Mutschler-von Specht
als Vorsitzende sowie Lars Santelmann und Anne Claudia Fre-
se als weitere Mitglieder.

Der Marketing Ausschuss hat insbesondere folgende Auf-
gaben:

Uberwachung und Beratung des Vorstands in Bezug auf
die Themengebiete Marketing, Branding, Produktplatzie-
rung, Werbung und AuBenauftritt (,Marketing Angelegen-
heiten);

Uberwachung der MaBnahmen zur Umsetzung von Mar-
keting Angelegenheiten.

Mitglieder des Marketing Ausschusses waren im Geschafts-
jahr 2025 Martine Gorce Momboisse (Vorsitzende), Hakan
Kog und Anne Claudia Frese. Der Marketing Ausschuss be-
steht ebenfalls aus drei Personen.



Der Aufsichtsrat soll regelmaBig beurteilen, wie wirksam der
Aufsichtsrat insgesamt und seine Ausschusse ihre Aufgaben
erfullen. Im November 2024 hat der Aufsichtsrat mithilfe
eines Fragebogens eine umfassende Selbstbeurteilung, ins-
besondere zur Wirksamkeit der Arbeitsweise des Aufsichts-
rats und seiner Ausschuisse (z.B. interne Organisation des
Aufsichtsrats, Berichterstattung des Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats bzw. der Ausschussvorsitzenden) durchgefuhrt.
Gegenuber der letzten Selbstbeurteilung im Oktober 2022
hat sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates derart ver-
andert, dass jeweils drei Aufsichtsratsmitglieder schon 2022
dem Gremium angehérten und drei Aufsichtsratsmitglieder
seitdem neu bestellt wurden. Die Ergebnisse der durch die
Aufsichtsratsmitglieder ausgefullten Fragebdgen wurden
in den Sitzungen des Prasidialausschusses am 4. Februar
2025 und am 24. Februar 2025 sowie in der Sitzung des Auf-
sichtsrats am 25. Februar 2025 eingehend besprochen. Die
Selbstbeurteilung bestatigte erneut eine vertrauensvolle
und professionelle Zusammenarbeit sowohl innerhalb des
Aufsichtsrats als auch zwischen Aufsichtsrat und Vorstand.
Sowohl die Zusammensetzung und interne Organisation des
Aufsichtsrats und seiner Ausschisse als auch die Zusammen-
arbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand wurden weiterhin
als wirksam und effektiv bewertet. Grundsatzlicher Verande-
rungsbedarf ergab sich nicht. Einzelne Anregungen aus der
Selbstbeurteilung wurden hingegen aufgegriffen und in die
Umsetzung gebracht.

In seiner Sitzung am 25. Februar 2025 entschied der Auf-
sichtsrat, dass die nachste turnusmaRige Selbstbeurteilung
des Aufsichtsrats im Herbst 2026 stattfinden solle, was erneut
in den Sitzungen des Aufsichtsrats am 1. September 2025
sowie am 24. Februar 2026 bestatigt wurde, in denen die
Selbstbeurteilung jeweils thematisiert wurde.

Im Februar 2023 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft als Ziel-
groRe fur den Aufsichtsrat festgelegt, dass der Frauenanteil
am Gesamtgremium mindestens 1/3 betragen, d.h. dem Auf-
sichtsrat mindestens zwei Frauen angehdren sollen. Fur die
Erreichung der ZielgroRe wurde eine Frist bis zum 30. Juni
2026 festgelegt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht satzungsgemal aus
sechs Mitgliedern, die samtlich von der Hauptversammlung
gewahlt werden. Im Geschaftsjahr 2025 gehorten dem Auf-
sichtsrat drei Frauen an: Frau Sylvie Mutschler-von Specht,
Frau Martine Gorce Momboisse und Frau Anne Claudia Frese.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft war somit im Geschaftsjahr
2025 - und ist auch derzeit - geschlechterparitatisch besetzt.
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Die vom Aufsichtsrat im Februar 2023 festgelegte ZielgroR3e
fur den Frauenanteil im Gesamtgremium ist daher im Be-
richtsjahr erfullt.

Im Januar 2021 hat der Aufsichtsrat die Zielgrof3e fur den
Frauenanteil im Vorstand wie folgt festgelegt:

der Frauenanteil am Gesamtgremium soll mindestens 1/4
betragen und

dem Vorstand soll mindestens eine Frau angehoren.

Als Frist fur die Erreichung der Zielgré3e wurde der 1. Januar
2026 festgelegt.

Zum 1. Januar 2026 bestand der Vorstand der Gesellschaft
aus den beiden Mitgliedern Herrn Christian Bertermann
(CEO) und Herrn Christian Wallentin (CFO). Die vorgenannte
ZielgroRe fur den Frauenanteil im Vorstand wurde somit nicht
erreicht. Die Amtszeit des bisherigen Vorstandsmitglieds und
CFO, Markus Boser, endete zum 31. Dezember 2025. Bei
der Suche nach einem Nachfolger fur die CFO-Position hat
sich der Aufsichtsrat eines Executive Search-Unternehmens
bedient. Dabei war es die klare Absicht, vorzugsweise eine
Kandidatin mit den fur die Position des CFO erforderlichen
Fahigkeiten und Kompetenzen zu finden. Von den zundchst
identifizierten 250 Kandidatinnen und Kandidaten waren ca.
20 % Frauen. Unter den 63 Kandidatinnen und Kandidaten,
die in eine engere Auswahl gezogen wurden, befanden sich
sechs Frauen. Von diesen sechs Kandidatinnen konnte letzt-
endlich jedoch keine in die engere Wahl gezogen werden,
da es ihnen an Kompetenz/Eignung, Verflugbarkeit, Interesse
usw. mangelte. Trotz einer intensiven und grundlichen Suche
konnte daher keine geeignete Kandidatin gefunden werden,
die die Anforderungen der Gesellschaft an die Position des
CFO vollstandig erfullte. Zur Erreichung der ZielgroRe ware
grundsatzlich auch eine Erweiterung des aus zwei Personen
bestehenden Vorstands auf drei oder mehr Vorstandsmit-
glieder denkbar gewesen. Vor dem Hintergrund der etab-
lierten und bewdhrten Organisations- und Ressortstruktur
eines zweikdpfigen Vorstands sowie der damit verbundenen
effizienten Entscheidungsprozesse wurde jedoch davon ab-
gesehen, die bestehende Vorstandsgrée zu verandern. Eine
Erweiterung des Vorstands ist aus den vorgenannten Griin-
den auch derzeit nicht beabsichtigt.

Im Februar 2026 hat der Aufsichtsrat die ZielgréRe fur den
Frauenanteil im Vorstand wie folgt festgelegt:

dem Vorstand soll mindestens eine Frau angehoren.

Als Frist fur die Erreichung der Zielgré3e wurde der 1. Januar
2031 festgelegt.



Derzeit besteht der Vorstand der Gesellschaft aus den bei-
den mannlichen Mitgliedern Herrn Christian Bertermann
(CEO) und Herrn Christian Wallentin (CFO). Die laufende Be-
stellungsdauer von Herrn Bertermann endet mit Ablauf des
31. Dezember 2030; die Bestellungsdauer von Herrn Wallen-
tin endet mit Ablauf des 31. Dezember 2028. Eine Anderung
in der Zusammensetzung des Vorstands vor Ablauf der je-
weiligen laufenden Bestellungszeitraume ist - aus den vor-
genannten Grunden - derzeit nicht vorgesehen.

Eine Pflicht des Vorstands nach § 76 Abs. 4 AktG, ZielgréRen
fUr den Frauenanteil in den beiden Fihrungsebenen unter-
halb des Vorstands festzulegen, besteht mangels Fihrungs-
ebenen unterhalb des Vorstands der Gesellschaft derzeit
nicht. Die AUTO1 Group SE hat - abgesehen von den beiden
Vorstandsmitgliedern Christian Bertermann und Christian
Wallentin - keine Mitarbeiter und damit auch keine Fihrungs-
ebenen unterhalb des Vorstands. Das operative Geschaft der
AUTO1 Gruppe wird von der AUTO1 Group Operations SE
(eine Gesellschaft, die wirtschaftlich zu 100% im Eigentum der
AUTO1 Group SE steht) sowie weiteren verbundenen Unter-
nehmen der AUTO1 Group SE betrieben.

Uber die gesetzlichen Vorgaben hinaus hat der Vorstand auf
Konzernebene ZielgréRen fur den Frauenanteil auf den bei-
den Managementebenen unterhalb des Vorstands festgelegt.

Der Vorstand hat als MindestgréRe fir den Frauenanteil in
den ersten beiden Fihrungsebenen unterhalb des Vorstands
jeweils eine Zielquote von 25 % festgelegt, die bis zum Ablauf
des 1. Januar 2026 erreicht werden soll. Zum 1. Januar 2026
waren 2 Frauen in den ersten beiden Fuhrungsebenen unter-
halb des Vorstands. Die festgelegte ZielgrofRRe ist daher im
Berichtsjahr nicht erfullt.

Im Marz 2026 hat der Vorstand die ZielgroRe fir den Frauen-
anteil in den ersten beiden Fihrungsebenen unterhalb des
Vorstands wie folgt festgelegt:

der Frauenanteil in den ersten beiden Fihrungsebenen
unterhalb des Vorstands soll mindestens 25 % betragen.

Als Frist fur die Erreichung der Zielgré3e wurde der 1. Januar
2031 festgelegt.

Weitere Informationen dazu werden im nichtfinanziellen Be-
richt (ESG Report) der Gesellschaft veroffentlicht. Der nicht-
finanzielle Bericht ist auf der Internetseite der Gesellschaftim
Bereich ,Investor Relations” unter dem Menupunkt ,Corpo-
rate Governance” unter https://ir.auto1-group.com/corporate-
governance verdffentlicht.
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Das Diversitatskonzept der AUTO1 Group sieht vor, dass bei
der Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats
die Aspekte Alter, Geschlecht, Bildungs- und Berufshinter-
grund beachtet werden.

Alle Mitglieder missen Uber eine grundlegende allgemeine
Quialifikation verfugen, wie z.B. die bereits erlangte Erfahrung
in verschiedenen Gremien, sowie fur die Fuhrung und die
konkreten Aufgaben des Unternehmens fachlich und per-
sonlich geeignet sein. Gleichzeitig sollen die Mitglieder des
Vorstands und des Aufsichtsrats unterschiedliche berufliche
Hintergrinde sowie Bildungshintergrinde aufweisen. Die
Eignung fir eine Position im Vorstand oder Aufsichtsrat der
Gesellschaft setzt dartber hinaus Fihrungserfahrung voraus.

Ziel dieses Diversitatskonzepts ist es, die Gremien der Ge-
sellschaft so zu besetzen, dass ihre Mitglieder die erforder-
lichen Kenntnisse, Fahigkeiten und fachlichen Erfahrungen
mitbringen, um die Aufgaben in diesen wichtigen Positionen
ordnungsgemal wahrnehmen zu kénnen sowie das Unter-
nehmen adaquat zu steuern und zu fuhren.

Sichergestellt wird die Umsetzung des Diversitatskonzepts
durch sorgfaltige Analyse der bestehenden und zukinftigen
unternehmerischen Herausforderungen und Ziele. So wird
die Ermittlung geeigneter Anwarter/innen in den Gremien
des Vorstands und Aufsichtsrats sowie die GréRe der Gre-
mien regelmallig gepruft und bei Bedarf angepasst. Aul3er-
dem wird das Diversitatskonzept fir die langfristige Planung
bei der Besetzung der Gremien als Grundlage genutzt und
ist somit Teil der langfristigen Unternehmensstrategie der
AUTO1 Group.

Der Aufsichtsrat strebt fir seine Zusammensetzung im Hin-
blick auf Vielfalt die BerUcksichtigung unterschiedlicher beruf-
licher und internationaler Erfahrungen sowie die Einhaltung
der festgelegten Zielgrof3e fur den Frauenanteil an.

In Bezug auf die Frauenquote von Vorstand und Aufsichts-
rat sieht das Diversitatskonzept die oben beschrieben Ziele
vor. Das Diversitatskonzept sieht zudem eine ausgewogene
Altersstruktur vor. Eine Altersgrenze ist dabei fur die Balance
vorgesehen. So sollen Mitglieder des Aufsichtsrats zu Beginn
ihrer Amtszeit nicht alter als 70 Jahre alt sein. Mitglieder des
Vorstands sollen am Ende ihrer Bestellungszeit nicht alter als
67 Jahre alt sein.
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Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Ubersetzung
vor; bei Abweichungen geht die deutsche maligebliche Fas-
sung des Dokuments der englischen Ubersetzung vor.

Marz 2026
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